
In öffentlichen Kitas in ganz 
Deutschland hat ein unbe-
fristeter Streik begonnen. Für 
Eltern heißt das: Ihr Organi-
sationstalent ist besonders 
gefordert. Wohin mit den 
Kindern? Wie sage ich es 
meinem Chef? Kann ich ein-
fach zu Hause bleiben? Unser 
Ratgeber gibt Antworten, die 
helfen, alles unter einen Hut 
zu bringen.
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Zurzeit streiken Erzieherinnen und 

Erzieher der öffentlichen Kitas. 

Berufstätige Eltern müssen alter-

native Betreuungsmöglichkeiten 

fi nden. Dabei stellen sich viele 

Fragen: Muss mein Chef mir frei-

geben? Darf ich mein Kind mit zur 

Arbeit nehmen? Ist Homeoffi ce 

möglich? Wir geben einen Über-

blick zu den Rechten und Pfl ichten 

von berufstätigen Eltern. 

Darf ein Elternteil bei einem Streik

einfach zuhause bleiben, wenn 

sich keine Betreuung fi nden lässt?

Das hängt davon ab, wie kurzfristig 
der Streik angekündigt wurde. 
Passiert dies vom einen auf den 
anderen Tag gilt: grundsätzlich ja. 
Können Beschäftigte nachweisen, 
dass sie trotz aller Mühe keine 
Betreuungsmöglichkeit fi nden 
konnten, dürfen sie am ersten Tag 
ohne Urlaub nehmen zu müssen 
ohne Entgeltverlust zuhause blei-
ben. Dies regelt der Paragraf 616 
Bürgerliches Gesetzbuch. Außer, 
wenn Arbeits- und Tarifverträge 
oder Betriebsvereinbarungen 
etwas anderes regeln.
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Im aktuellen Fall greift diese Re-
gelung jedoch nicht: Bei einem 
relativ lange vorher angekündigten 
Streik hatten Eltern im Vorhinein 
Zeit, eine Ersatzbetreuung zu orga-
nisieren. Das heißt: Wer zuhause 
bleiben muss, muss Urlaub neh-
men.

Worauf müssen berufstätige El-

tern achten, wenn sie wegen des 

Streiks nicht zur Arbeit kommen 

können?

Hier gelten die gleichen Regeln, 
wie bei sonstigem Fernbleiben 
von der Arbeit, beispielsweise bei 
Krankheit. Beschäftigte sollten 
ihren Arbeitgeber, am besten den 
direkten Vorgesetzten oder die 
Personalabteilung, rechtzeitig in-
formieren – das heißt vor Arbeits-
beginn. Zu dieser Mitteilung sind 
Beschäftigte verpfl ichtet  – auch 
bei einem Streik der Kita. 
Wer unentschuldigt der Arbeit fern 
bleibt, riskiert eine Abmahnung 
oder sogar den Job. 

Was, wenn der Urlaub nicht geneh-

migt wird oder die Urlaubstage 

bereits aufgebraucht sind?

Haben Beschäftigte keine andere 
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Möglichkeit, als die Kinder von 
zuhause aus zu betreuen, muss 
der Arbeitgeber den Urlaub geneh-
migen. Ausnahmen sind nur mög-
lich, wenn wichtige betriebliche 
Gründe die Anwesenheit absolut 
erforderlich machen.

Ist das Urlaubskontingent aufge-
braucht, kommt eine unbezahlte 
Freistellung in Frage. Auch hier 
gilt: Der Arbeitgeber kann sich nur 
dann weigern, wenn wichtige be-
triebliche Gründe dagegen 
sprechen.

Dürfen Eltern ihre Kinder mit zur 

Arbeit bringen?

Einen rechtlichen Anspruch darauf 
gibt es nicht. Etwas anderes kann 
ausnahmsweise gelten, wenn dies-
bezüglich gesonderte Vereinbarun-
gen mit dem Arbeitgeber geschlos-
sen wurden, was allerdings sehr 
selten der Fall sein dürfte.

Dennoch: Fragen lohnt sich im-
mer. Denn bevor der Arbeitgeber 
komplett auf die Arbeitskraft ver-
zichtet, ist er vermutlich eher dazu 
geneigt, Kinder am Arbeitsplatz in 
Kauf zu nehmen. 
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Unter Umständen lassen sich auch 
andere individuelle Lösungen, wie 
zum Beispiel Homeoffi ce, Gleitzeit-
regelungen oder das Abbauen von 
Überstunden, vereinbaren.

Auf keinen Fall jedoch sollten sich 
berufstätige Mütter oder Väter un-
berechtigt krank melden. Wer das 
tut, riskiert eine außerordentliche, 
fristlose Kündigung. 

Wie können Betriebsräte unter-

stützen?

Der Betriebsrat  hat in der vorlie-
genden Situation keine beson-
deren Rechte. Er kann aber im 
Rahmen seiner gesetzlichen Mög-
lichkeiten Einfl uss auf den Arbeit-
geber nehmen - beispielsweise 
wenn der Urlaub nicht problemlos 
gewährt wird.

TIPP: Viele Städte und Gemein-
den reagieren auf den Streik und 
haben Notfallbetreuungen orga-
nisiert. Beschäftigte mit Kindern 
können sich vor Ort erkundigen, 
ob ihr Kind dort während des Aus-
standes betreut werden kann.
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